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Bekanntmachung des Amtes Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen für die 
Gemeinde Dorf Mecklenburg 
Betrifft: Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 18 

„Karow - Metelsdorfer Straße, Flurstück-Nr. 85/3" 
Hier : Öffentliche Auslegung des Entwurfs gem. § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) 
Plangebiet: Gemarkung Karow, Flur 1, Flurstück- Nr. 85/3, innerhalb der Ortslage Karow an der Metelsdorfer Straße. Die Planbereichsgrenzen sind dem übersichtsplan zu entnehmen. 

Der von der Gemeindevertretung der Gemeinde 
Dorf Mecklenburg in der Sitzung am 19.11.2013 
gebilligte und zur Auslegung bestimmte Entwurf 
des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 
18 „Karow - Metelsdorfer Straße, Flurstück-Nr. 
85/3" und die dazugehörige Begründung wer-
den in der Zeit 

vom 30.12.2013 bis zum 31.01.2014 
im Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen/Bau-
amt, Am Wehberg 17 in 23972 Dorf Mecklen-
burg während der Dienststunden zu jedermanns 
Einsicht öffentlich ausgelegt. Während dieser 
Auslegungsfrist können von jedermann Anre-
gungen zu dem Entwurf schriftlich oder wäh-
rend der Dienststunden zur Niederschrift vor-
gebracht werden. 
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen 
können bei der Beschlussfassung über die Sat-
zung unberücksichtigt bleiben. Ein Antrag nach 
§ 47 Verwaltungsgerichtsordnung ist unzulässig, 
soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht 
werden, die vom Antragsteller im Rahmen der 
Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht 
wurden, aber hätten geltend gemacht werden 
können (§ 3 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 BauGB). 
Dorf Mecklenburg, den 18.12.2013 

Lüdtke, Amtsvorsteher 

Bekanntmachung des Amtes Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen für die 
Gemeinde Bad Kleinen 
Betrifft: 
Hier: 

Plangebiet: 

Bebauungsplan Nr. 24 „Erweiterung Biogasanlage Losten" 
Bekanntmachung der Satzung nach § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachtu vom 23. September 2004 (BGBI. I S. 2414), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S.154: 
Gemarkung Hoppenrade, Flur 1, Flurstücke-Nr. 21/1 und Teilflächen aus 21/2, 20/7, 138 
Die Planbereichsgrenzen sind dem übersichtsplan zu entnehmen. 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Bad Klei-
nen hat in ihrer Sitzung am 20.06.2012 den Be-
bauungsplan Nr. 24 „Erweiterung Biogasanlage 
Losten" , bestehend aus der Planzeichnung (Teil 
A und dem Text Teil B), als Satzung beschlossen. 
Der Beschluss der Satzung über den Bebau-
ungsplan wird hiermit bekanntgemacht. 
Der Bebauungsplan tritt mit der Bekanntma-
chung als Satzung in Kraft. 
Jedermann kann den Bebauungsplan, die dazu-
gehörige Begründung und die zusammenfas-
sende Erklärung ab dem Tag der Bekanntma-
chung im Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen/ 
Bauamt, Am Wehberg 17 in 23972 Dorf Meck-
lenburg, während der Dienststunden einsehen 
und über den Inhalt Auskunft verlangen. 
Eine beachtliche Verletzung der in § 214 Abs.1 
Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB und in § 5 Abs. 5 der 
Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpom-
mern vom 13. Juli 2011 bezeichneten Verfah-
rens-und Fortnvorschriften, die unter Berück-
sichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche 
Verletzung der Vorschriften über das Verhält-
nis der Satzung sowie nach § 214 Abs. 3 Satz 2 
BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvor-  

gangs sind unbeachtlich, wenn sie nicht gemäß 
§ 215 Abs. 1 BauGB innerhalb von einem Jahr 
seit Bekanntmachung der Satzung schriftlich ge-
genüber der Gemeinde geltend gemacht worden 
sind. Dabei ist der Sachverhalt, der die Verletzung 
oder den Mangel begründen soll, darzulegen. 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und  

2 sowie Abs. 4 BauGB über die fristgemäße Ge 
tendmachung etwaiger Entschädigungsanspri 
che für Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzur 
durch diese Satzung und über das Erlöschen vc 
Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen 
Dorf Mecklenburg, den 18.12.2013 

Lüdtke, Amtsvorsteh. 
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